
 

 
 

Bildung des besonderen beschließenden Ausschusses zur Wahl des Landrats 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
 
Verwaltungs- und Finanz-
ausschuss 

öffentlich am 28.11.2022 Vorberatung 

Kreistag öffentlich am 12.12.2022 Entscheidung 

 
 

A. Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag beschließt: 
 
1. Zur Vorbereitung der Wahl des Landrats wird ein besonderer beschließender Ausschuss 

mit 9 Mitgliedern gebildet. Hiervon entfallen auf die CDU-Fraktion 3 Sitze, auf die Freie 
Wähler Vereinigung 2 Sitze, auf die Fraktionen BÜNDNIS 90/Die Grünen, SPD, FDP 
sowie KBV&Basis je 1 Sitz. 

 
2. Die in der Sitzungsvorlage aufgeführten Kreistagsmitglieder werden im Wege der Eini-

gung als Mitglieder bzw. Stellvertretung des besonderen beschließenden Ausschusses 
zur Vorbereitung der Landratswahl gewählt.   

 
 
 
 

B. Kosten/Finanzielle Auswirkungen:   keine 
 
 
 
 

C. Empfehlungsbeschluss des Ausschusses: 
Aufgrund der Vorberatung in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 
28.11.2022 wird dem Kreistag einstimmig empfohlen wie oben zu beschließen. 
 
 
 
 
Anlagen:  
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Bildung des besonderen beschließenden Ausschusses zur Wahl des Landrats 
 
1. Vorbemerkung 

 
Die Amtszeit von Landrat Günther-Martin Pauli endet mit Ablauf des 30. September 2023. 
 
§ 39 Abs. 1 der Landkreisordnung (LKrO) für Baden-Württemberg regelt, dass die Wahl des 
Landrats frühestens 3 Monate und spätestens 1 Monat vor Freiwerden der Stelle durchge-
führt werden muss. Der Zeitrahmen für die Wahl ist damit zwischen 30. Juni 2023 und 
31. August 2023. Der Tag der Wahl des Landrats wird vom Kreistag festgelegt.   
 
 
2. Bildung eines besonderen beschließenden Ausschusses 
 
Zur Vorbereitung der Wahl des Landrats sieht § 39 Abs. 2 LKrO vor, dass vom Kreistag ein 
besonderer beschließender Ausschuss gebildet wird. Der Kreistag bestellt die Mitglieder und 
Stellvertreter aus seiner Mitte. Aufgabe des Ausschusses ist die Entscheidung über die öf-
fentliche Ausschreibung der Stelle und die Abstimmung mit dem Innenministerium über die 
Benennung der Bewerber für die Wahl. 
 
 
3. Zusammensetzung des besonderen beschließenden Ausschusses 
 
Der beschließende Ausschuss besteht aus dem Vorsitzenden und mindestens 6 Mitgliedern 
(§ 35 Abs. 1 LKrO). Der Landrat kann nicht Mitglied dieses Ausschusses sein. In Abstim-
mung mit den Fraktionsvorsitzenden wird vorgeschlagen, die Mitgliederzahl des besonderen 
beschließenden Ausschusses auf 9 festzulegen. 
 
Die Sitze verteilen sich wie folgt auf die Fraktionen: 
 
CDU: 3 Sitze, FWV: 2 Sitze, B90/GRÜNE: 1 Sitz, SPD: 1 Sitz, FDP: 1 Sitz, KBV&Basis: 1 
Sitz. 
 
Es wird vorgeschlagen, die Ausschüsse im Wege der Einigung (offene Beschlussfassung) 
entsprechend der Vorschläge der Fraktionen zu besetzen. 
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Von den Fraktionen gingen folgende Vorschläge zur Besetzung des besonderen beschlie-
ßenden Ausschusses ein: 
 
     Mitglied    Stellvertretung 
CDU     Philipp Hahn    Roland Tralmer 
CDU     Frank Schroft   Emil Oswald 
CDU     Lambert Maute   Dr. Heinrich Götz 
 
FWV     Hubert Schiele   Klaus Konzelmann 
FWV     Uli Metzger    Johann Widmaier 
 
B90/Die Grünen   Konrad Wiget   Uwe Jetter 
 
SPD     Martin Frohme   Angela Godawa 
 
FDP     Dr. Dietmar Foth   Georg v. Cotta 
 
KBV&Basis    Stefan Buck    Andreas Hauser 
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